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Vollrentenbezug seit 1. Juni. Der Beitrag 
beträgt bei einem Beitragssatz von 
14 % von 2500,— DM (500 X 5)
5 °/o von 3500,— DM

(Differenz von 2500,— DM zu 6000,— DM).
(7) Bei Land- und Forstwirten, selbständig Erwerbs

tätigen, Unternehmern und freiberuflich Tätigen sowie 
deren ständig mitarbeitenden Familienangehörigen, die 
nachträglich zur Versicherungspflicht herangezogen 
werden, können die für den Nacherhebungszeitraum an 
die Deutsche Versicherungs-Anstalt gezahlten Beiträge 
zu einer freiwilligen Krankheitskostenversicherung, 
zur freiwilligen Rentenversicherung bei der Deutschen 
Versieh erungs-Anstalt nach der Verordnung vom 
25. Juni 1953 über die Neuregelung der freiwilligen 
Versicherungen in der Sozialversicherung (GBl. 
S. 823) bzw. zur freiwilligen Weiterversicherung auf 
Rente bei der Sozialversicherung der Deutschen Ver
sicherungs-Anstalt auf die nachzufordernden Sozialver
sicherungsbeiträge sollmindemd angerechnet werden. 
Die Höhe der gezahlten Beiträge ist von dem Ver
sicherungspflichtigen durch eine Bescheinigung der zu
ständigen Kreisdirektion bzw. Kreisstelle der Deut
schen Versicherungs-Anstalt nachzuweisen.

§ 16
Sozialversicherungsbeiträge der Mitglieder 

von Kollegien der Rechtsanwälte
Der Beitrag der Mitglieder von Kollegien der Rechts

anwälte beträgt 20 °/o der beitragspflichtigen Einkünfte, 
mindestens jedoch monatlich 8,— DM. Bei Vollrenten
bezug beträgt der Beitrag 10 % der beitragspflichtigen 
Einkünfte, mindestens jedoch monatlich 4,— DM. Die 
Unfallumlage beträgt 0,3 °/o der beitragspflichtigen Ein
künfte und' ist mit der Ziffer der Gefahrenklasse zu 
vervielfachen.

§ 17
Lohnempfänger mit Einkünften aus selbständiger 

Erwerbstätigkeit
(1) Lohnempfänger, die neben Lohneinkünften Ein

künfte aus den in § 1 genannten Tätigkeiten beziehen, 
sind auch für diese Erwerbstätigkeit versicherungs
pflichtig. Es sind die Bestimmungen dieser Anordnung 
für die Feststellung der Versicherungspflicht und die 
Festsetzung des Beitrages auf die anderen Einkünfte 
anzu wenden.

(2) Von dem Gesamtbetrag der Einkünfte ist der 
Teil beitragspflichtig, der sich aus der Differenz zwi
schen den beitragspflichtigen Lohneinkünften und dem 
Betrag bis zu 7200,— DM (bzw. 600,— DM vervielfacht 
mit der Zahl- der Monate, für die Versicherungspflicht 
nach § 3 Buchst, b oder c der Verordnung über Sozial
pflichtversicherung [VSVI besteht) ergibt.
Beispiel:

a) Gesamtbetrag der Einkünfte aus selb
ständiger Erwerbstätigkeit ................................  7200,— DM
Beitragspflichtige Lohneinkünfte im
Kalenderjahr ....................................................  3000,— DM
Beitragspflichtige Einkünfte aus selb
ständiger Tätigkeit........................................... .. 4200,— DM

b) Lohneinkünfte vom 1. Januar bis
31. März ............................................................ 1000,—DM
Gewerbebetrieb eröffnet am 1. April, 
seitdem keine Lohneinkünfte
Einkünfte aus Gewerbebetrieb .........................  7000,— DM
Versicherungspflicht für neun Monate 
Höchstbetrag monatlich 600,— DM 
Die beitragspflichtigen Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb betragen demnach .. 5400,— DM

(3) Mindestbeiträge (§ 13 Abs. 1) sind beim Zusam
mentreffen von Lohneinkünften und anderen Einkünf
ten nicht zu erheben.

IV.
Mitarbeitende Familienangehörige

§ 18
Versicherungs- und Beitragspflicht der mitarbeitenden 

Familienangehörigen (außer Land- und Forstwirtschaft)
(1) Ehegatten der pflichtversicherten selbständig Er

werbstätigen, Gewerbetreibenden und Unternehmer, die 
im Betrieb oder bei der Ausübung der selbständigen 
Erwerbstätigkeit des Ehegatten ständig mitarbeiten, 
sind bei der Sozialversicherung der Deutschen Ver
sicherungs-Anstalt versicherungspflichtig, wenn die 
Mitarbeit im Hauptberuf erfolgt und nach Art und Um
fang des Gewerbebetriebes oder der selbständigen Er
werbstätigkeit die ständige Mitarbeit der Ehegatten 
der Arbeitsleistung einer fremden Arbeitskraft ent
spricht

(2) Bemessungsgrundlage für die Sozialversicherungs
beiträge ist der auf die Arbeitsleistung des Ehegatten 
entfallende Anteil an den Einkünften aus Gewerbe
betrieb oder selbständiger Arbeit, höchstens jedoch der 
Tariflohn einer entsprechenden fremden Arbeitskraft

(3) Der Beitrag
a) beträgt für den ständig mitarbeitenden Ehemann 

20 % (bzw. 10 °/o bei Vollrentenbezug) der Bemes
sungsgrundlage ;

b) wird für die ständig mitarbeitende Ehefrau in 
Höhe des für den selbständig Erwerbstätigen 
maßgebenden Beitragsprozentsatzes erhoben.

(4) Grundschulentlassene Kinder von versicherungs
pflichtigen selbständig Erwerbstätigen, Unternehmern, 
Gewerbetreibenden sowie freiberuflich Tätigen sind als 
Familienangehörige in der Sozialversicherung bei der 
Deutschen Versicherungs-Anstalt pflichtversichert, so
fern sie für die Mitarbeit im elterlichen Betrieb nicht 
wie Lohnempfänger bei der Sozialversicherung der 
Arbeiter und Angestellten pflichtversichert sind. Für 
die Beitragsfestsetzung ist der für den selbständig Er
werbstätigen geltende Beitragsprozentsatz maßgebend.

(5) Nicht versicherungspflichtig sind Familien
angehörige, die nur gelegentlich, vorübergehend, kurz
fristig oder stundenweise mitarbeiten.

§ 19
Versicherungspflicht der mitarbeitenden Familien

angehörigen der Land- und Forstwirte
(1) Versicherungspflichtig in der Sozialversicherung 

bei der Deutschen Versicherungs-Anstalt sind:
a) in bäuerlichen Betrieben bis 20 ha die ständig mit

arbeitenden Kinder nach Vollendung des 
21. Lebensjahres mit einem Beitragssatz von 
14 %:

b) in bäuerlichen Betrieben über 20 ha die ständig 
mitarbeitenden Kinder bis zum vollendeten 
21. Lebensjahr mit einem Beitragssatz von 14%, 
die ständig mitarbeitenden Kinder nach Voll
endung des 21. Lebensjahres mit einem Beitrags
satz von 20 %.

(2) Gemäß Artikel 2 der Ersten Durchführungsver
ordnung vom 9. April 1947 zur Verordnung über Sozial
pflichtversicherung — VSV — (Arbeit und Sozialfür
sorge, Jahrgang 1947, Nr. 9, S. 195) gelten als Kinder:

a) die ehelichen, für ehelich erklärten oder an Kindes 
Statt angenommenen Kinder;

b) die unehelichen Kinder eines männlichen Ver
sicherten, wenn seine Vaterschaft, festgestellt ist;


